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Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben 
aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können. 
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG UND ERKLÄRUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

I. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Stiftungsrat des 

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel 
(im Folgenden auch „IPN“ oder „Stiftung“ genannt) 

hat uns im Umlaufverfahren zum Prüfer der Jahresrechnungen 2023 bis 2027 bestellt. Daraufhin 
beauftragte uns der stellvertretende Geschäftsführende Administrative Direktor des IPN, die Jah-
resrechnung  und die Vermögensübersicht für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 gemäß § 12 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung zu prüfen und 
über das Ergebnis der Prüfung einen schriftlichen Bericht zu erstatten.  

Dieser Bericht ist ausschließlich an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik gerichtet. 

Bei der Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. 

Unser Prüfungsauftrag wurde entsprechend der bestehenden Auftragsvereinbarung ergänzt bzw. 
der gesetzliche Umfang der Rechnungsprüfung wurde erweitert. Entsprechende Erläuterungen 
dazu befinden sich in Abschnitt D.II. „AUFTRAGSERWEITERUNGEN“. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind — auch im Verhältnis zu 
Dritten — die Besonderen Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BAB) 
sowie die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage IV beigefügt 
sind. 

II. ERKLÄRUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Prüfung die anwendbaren Vor-
schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 
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B. WIEDERGABE DES PRÜFUNGSVERMERKS 

Wir haben zu der Jahresrechnung und der Vermögensübersicht des Leibniz-Institut für die Päda-
gogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel, für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 in der diesem Bericht als Anlage I beigefügten Fassung den am 8. Ok-
tober 2025 in Kiel unterzeichneten uneingeschränkten Prüfungsvermerk wie folgt erteilt: 

 

 
 

PRÜFUNGSVERMERK DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS 
An das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel 

Wir haben die beigefügte Jahresrechnung und Vermögensübersicht des Leibniz-Institut für die Pä-
dagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER 

Die gesetzlichen Vertreter des Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und 
Mathematik Kiel, sind verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnung und Vermögensüber-
sicht nach den Rechnungslegungsbestimmungen des § 12 des Gesetzes über die Errichtung der 
Stiftung. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig erachteten, um die Aufstellung einer Jahresrechnung und Vermögensübersicht zu 
ermöglichen, die frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Anga-
ben ist. 

VERANTWORTUNG DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu der Jahresrechnung und 
Vermögensübersicht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung der Jahresrechnung und Vermögens-
übersicht unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflich-
ten einzuhalten und die Prüfung der Jahresrechnung und Vermögensübersicht so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob die Jahresrechnung und 
Vermögensübersicht frei von wesentlichen falschen Angaben sind. 
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Die Prüfung der Jahresrechnung und Vermögensübersicht umfasst die Durchführung von Prüfungs-
handlungen, um Prüfungsnachweise für die in der Jahresrechnung und Vermögensübersicht ent-
haltenen Wertansätze und zu den dazugehörigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungs-
handlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurtei-
lung der Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Angaben in der 
Jahresrechnung und Vermögensübersicht ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung der Jahres-
rechnung und Vermögensübersicht. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durch-
zuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des IPN abzugeben. Die Prüfung der Jahresrech-
nung und Vermögensübersicht umfasst auch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungs-
methoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermittelten geschätzten Wer-
ten in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung und 
Vermögensübersicht. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

PRÜFUNGSURTEIL 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind die Jahres-
rechnung und Vermögensübersicht des Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in allen 
wesentlichen Belangen nach den Rechnungslegungsbestimmungen des § 12 des Gesetzes über die 
Errichtung der Stiftung aufgestellt. 

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNG 

Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Jahresrechnung und 
Vermögensübersicht zur Erfüllung der Pflichten nach § 12 des Gesetzes über die Errichtung der 
Stiftung aufgestellt wurden. Folglich sind die Jahresrechnung und Vermögensübersicht möglicher-
weise für einen anderen als den vorgenannten Zweck nicht geeignet. 

WEITERGABE- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Unser Prüfungsvermerk ist ausschließlich für das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik bestimmt und dient einzig zur Vorlage bei dem für die Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung zuständigen Ministerium des Landes Schleswig-Holstein und 
dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein im Rahmen der Pflicht nach § 12 Abs. 4 des Gesetzes 
über die Errichtung der Stiftung zur Vorlage einer Jahresrechnung und Vermögensübersicht. Er 
darf ohne unsere vorherige Zustimmung für keinen anderen Zweck verwendet oder an sonstige 
Dritte weitergegeben werden. 
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Wir erstatten den Prüfungsvermerk ausschließlich auf Grundlage des uns von dem Leibniz-Institut 
für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik erteilten Auftrags. Dem Auftragsver-
hältnis mit dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik lie-
gen die hier als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferin-
nen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ (AAB) sowie unsere Besonderen 
Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BAB) zugrunde. 

Gegenüber Dritten, die ohne unsere Zustimmung Kenntnis von dieser Berichterstattung erhalten, 
übernehmen wir grundsätzlich keine Verantwortung. 
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C. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN 

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den Vorschriften des Gesetzes über die 
Errichtung der Stiftung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung des IPN. Die den weite-
ren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung und in der Jah-
resrechnung und Vermögensübersicht ordnungsgemäß abgebildet. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich 
dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewähr-
leisten. 

II. JAHRESRECHNUNG UND VERMÖGENSÜBERSICHT 

Jahresrechnung und Vermögensübersicht 20234 

In der Stiftungsratssitzung am 20. September 2024 wurde der geschäftsführenden Direktorin und 
dem geschäftsführenden Direktor gemäß § 109 Abs. 3 S. 2 LHO für das Rechnungsjahr 2022 Ent-
lastung erteilt. Die Jahresrechnung 2023 wurde genehmigt. Die Entlastung der geschäftsführen-
den Direktorin und des geschäftsführenden Direktors gemäß § 109 Abs. 3 S. 2 LHO für das Rech-
nungsjahr 2023 erfolgte in der Stiftungsratssitzung am 8. Oktober 2025. 

Jahresrechnung und Vermögensübersicht 2024 

Die von uns geprüfte Jahresrechnung und Vermögensübersicht für das Rechnungsjahr vom 1. Ja-
nuar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Sie entsprechen 
nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesent-
lichen Belangen den Vorschriften des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung und den ergän-
zenden Bestimmungen der Satzung. 

Die Jahresrechnung und die Vermögensübersicht wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung 
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. 
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D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG 

I. GESETZLICHER PRÜFUNGSGEGENSTAND 

Gegenstand unserer Prüfung nach § 12 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung waren die 
Jahresrechnung und die Vermögensübersicht der Stiftung. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand 
des IPN oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 
kann.  

Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise 
tragen die gesetzlichen Vertreter der Stiftung. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Ein-
beziehung der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise im Rahmen unse-
rer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

II. AUFTRAGSERWEITERUNGEN 

Die gesetzliche Prüfung erstreckte sich weiterhin gemäß § 53 HGrG auf die Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir 
verweisen hierzu auf unsere Ausführungen in Abschnitt G. „FESTSTELLUNGEN AUS 
ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS“ dieses Berichts und Anlage II zu diesem Bericht. 

Ergänzend wurden wir beauftragt, im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung und der Vermö-
gensübersicht eine Prüfung der Trennungsrechnung im Rahmen der Einhaltung der Vorgaben des 
Gemeinschaftsrahmens/Unionsrahmens vorzunehmen. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausfüh-
rungen in Abschnitt G. „FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS“ die-
ses Berichts und Anlage II zu diesem Bericht. 



ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Seite 7   

E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Wir haben die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens im Prüfungsvermerk dargestellt (Ab-
schnitt B.). Darüber hinaus geben wir hierzu nachfolgend weitere Erläuterungen: 

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz 

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes ist die Erarbeitung einer Prü-
fungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, 
der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems des IPN. Darüber hinaus berücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Verständnis 
vom Prozess der Aufstellung der Jahresrechnung und Vermögensübersicht. 

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder sowie Prüfungs-
schwerpunkte auf Abschluss- bzw. Aussageebene bestimmt und das Prüfprogramm entwickelt. In 
unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Einzelfallprüfungen 
(sonstige aussagebezogene Prüfungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden 
Wesentlichkeitsaspekte berücksichtigt. 

Beschreibung des Prüfungsprozesses 

Gemäß § 12 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung des IPN hat die Stiftung 
über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Verbindlichkeiten innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende des Rechnungsjahres Rechnung zu legen. Die Jahresrechnung ist, 
unbeschadet der Prüfung durch den Landes- und Bundesrechnungshof, durch Angehörige der Buch 
prüfenden Berufe zu prüfen.  

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt: 

— Ordnungsgemäße Aufstellung der Jahresrechnung und Vermögensübersicht 

— Prüfung, ob die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind 

— Prüfung der Vollständigkeit der Einnahmen aus Bundes- und Landeszuschüssen 

— Prüfung der Vollständigkeit der Personalausgaben 

Die Durchführung von Einzelfallprüfungen erfolgte jeweils in einer Auswahl von bewusst ausge-
wählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unse-
ren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und 
Umfang der Geschäftsvorfälle. 
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Bei der Durchführung von Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen bzw. Mitteilungen und 
Auskünfte Dritter eingeholt von dem für die Stiftung tätigen Kreditinstitut, dem Steuerberater 
und dem Rechtsanwalt. 

Bei unserer Prüfung haben wir die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den IDW 
Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ 
(IDW PS 720) beachtet. 

Wir haben die Prüfung — mit Unterbrechung — in den Monaten Mai bis Oktober 2025 bis zum 
8. Oktober 2025 durchgeführt. 

Die gesetzlichen Vertreter des IPN erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise 
und bestätigte uns am 8. Oktober 2025 deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buch-
führung, Jahresrechnung und Vermögensübersicht in einer schriftlichen Erklärung. 
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F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

Gemäß § 12 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung hat das IPN für jedes Rech-
nungsjahr über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Verbindlichkeiten 
der Stiftung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres Rechnung zu legen.  

Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung (LHO) wurden entsprechend angewandt. 

I. JAHRESRECHNUNG 

Gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung darf mit Zustimmung der an der 
Finanzierung Beteiligten am Ende des Rechnungsjahres aus nicht verbrauchten Mitteln und aus 
nicht zuschussmindernden Mehreinnahmen eine Rücklage gebildet werden, die innerhalb von drei 
Jahren aufgelöst werden muss. Je nach Vorgaben der Drittmittelgeber dürfen Rücklagen aus 
Drittmitteln gebildet werden. Rücklagen werden von der Stiftung nicht gebildet.  

Das IPN hat seinen kassenmäßigen Abschluss nach § 82 LHO in seiner Jahresrechnung für das 
Rechnungsjahr 2024 (Anlage I) dargestellt. 

EUR

Summe der Einnahmen 2024 23.493.327,71

Summe der Ausgaben 2024 23.493.327,71

Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00
 

Die Summe der Ist-Einnahmen und -Ausgaben 2024 stimmt mit dem Abschluss nach Haupt- und 
Titelgruppen für das Rechnungsjahr 2024 überein. Durch die aus dem Vorjahr übernommenen 
Einnahmereste und die in das Folgejahr übertragenen Einnahmereste wird zum Ende des Haus-
haltsjahres ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen. 

Der Finanzierungssaldo gemäß § 82 Nr. 2 Buchstabe c LHO wurde von der IPN wie folgt ermittelt: 

EUR

Summe der Ist-Einnahmen (Nettoeinnahmen) mit Ausnahme der Einnahmen

aus Krediten vom Kapitalmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der 

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen der Vorjahre 21.561.053,08

Summe der Ist-Ausgaben (Nettoausgaben) mit Ausnahme der Ausgaben zur

Schuldentilgung am Kapitalmarkt, der Zuführung an Rücklagen und der 

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages 20.821.910,32

Finanzierungssaldo 739.142,76
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Die bereinigten Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben lassen sich wie folgt ermitteln: 

EUR

Summe der Ist-Einnahmen 2024 23.493.327,71

Einnahmereste aus Vorjahren -2.393.591,00

Entnahme Einnahmereste aus Vorjahren 461.316,37

Zahlungswirksame Einnahmen 2024 21.561.053,08
 

Die Einnahmereste aus Vorjahren betrafen mit EUR 842.880,94 den institutionellen Haushalt und 
mit EUR 1.550.710,06 den Drittmittelhaushalt.  

Im Berichtsjahr wurde eine umfangreiche Analyse im Bereich der Ein- und Ausgabereste vorge-
nommen und festgestellt, dass in den Ein- und Ausgaberesten des institutionellen Haushalts in 
den Vorjahren ein Übertragungsfehler stattgefunden hat. Dieser Fehler wurde im Berichtsjahr 
korrigiert. Eine Auswirkung auf die liquiden Mittel ergibt sich hierdurch nicht. Nach Korrektur be-
tragen die Ein- und Ausgabenreste des institutionellen Haushalts EUR 381.564,57. Davon betref-
fen EUR 273.926,73 eine Sonderfinanzierung aus dem Jahr 2009 vom Land Schleswig-Holstein, de-
ren Verausgabung im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen der 3. und 4. Etage im vom IPN genutz-
ten Gebäude geplant ist. EUR 107.637,84 betreffen Einnahmereste aus 2023, die in 2024 ver-
braucht wurden. 

Die Einnahmereste aus Vorjahren im Drittmittelhaushalt betreffen sowohl noch laufende Pro-
jekte als auch bereits abgeschlossene Projekte. Die Reste für die abgeschlossenen Projekte wer-
den sukzessive in den nächsten Jahren abgebaut. 

EUR EUR

Summe der Ist-Ausgaben 2024 23.493.327,71

Übertragung Einnahmereste in das Folgejahr

- für den Grundhaushalt -527.632,26

- für die Titelgruppen

TG 61 Drittmittel Zuwendungsprojekte -1.729.323,90

TG 64 Drittmittel Leistungswettbewerbe -414.461,23 -2.143.785,13

Zahlungswirksame Ausgaben 2024 20.821.910,32
 

Der positive Finanzierungssaldo von EUR 739.142,76 ergibt sich im Ergebnis aus dem Saldo der 
zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmereste aus Vorjahren und Übertragun-
gen von Einnahmeresten in das Folgejahr sind nicht zu berücksichtigen, da sie nicht zahlungs-
wirksam sind. 
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Soll-/Ist-Vergleich 

Entsprechend § 81 Abs. 1 LHO werden in der Jahresrechnung die Einnahmen und Ausgaben den 
Ansätzen des Haushaltsplanes gegenübergestellt. 

Plan 2024 Ist 2024 Abweichungen
TEUR TEUR TEUR

I. Einnahmen

Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0

Vermischte Einnahmen 500 980 480

Einnahmen Drittmittel 7.305 9.021 1.716

Zuwendungen Bund 6.286 6.309 23

Zuwendungen Land 5.259 5.251 -8

19.350 21.561 2.211

Einnahmereste Vorjahre

Grundhaushalt 0 382 382

Titelgruppen 61 und 64 (Drittmittel) 0 1.551 1.551

19.350 23.494 4.144

II. Ausgaben

Personalausgaben Grundhaushalt 8.884 9.201 317

Sächliche Verwaltungsausgaben Grundhaushalt 2.205 2.693 488

Zuwendungen für laufende Zwecke 440 417 -23

Investitionen 516 83 -433

Personalausgaben Drittmittel 5.950 6.401 451

Sächliche Verwaltungsausgaben Drittmittel 1.355 2.027 672

19.350 20.822 1.472

Übertrag Einnahmereste 2024 und Vorjahre nach 2025

Grundhaushalt 0 528 528

Drittmittel 0 2.144 2.144

19.350 23.494 4.144

III. Gesamtergebnis 0 0 0
 

Die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben der Grundfinanzierung erfolgt an dieser Stelle ohne 
die Angabe der bewilligten DFG-Abgabe in Höhe von EUR 285.400,00, die von den Zuwendungsge-
bern direkt an die DFG abgeführt wurde.  

Die gesamten Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in Höhe von TEUR 21.561 bzw. TEUR 20.822 liegen 
um TEUR 2.211 bzw. TEUR 1.472 über den geplanten Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 
TEUR 19.350.  
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Die vermischten Einnahmen beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen Personalkostenerstat-
tungen gemäß Kooperationsvertrag mit der CAU (TEUR 245), Personalkostenerstattungen für die 
Kieler Forschungswerkstatt gemäß Vertrag mit der CAU (TEUR 194), die DFG Programmpauschale 
(TEUR 181) sowie die Infrastrukturpauschalen der sonstigen Drittmittelprojekte (TEUR 344), die 
in den Grundhaushalt überführt werden. Die vermischten Einnahmen lagen mit TEUR 980 um 
TEUR 480 über dem Planansatz. Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus höheren Inf-
rastrukturpauschalen der sonstigen Drittmittel als geplant. 

Die bewilligten Zuwendungen der Institutionellen Förderung im Haushaltsjahr 2024 durch den 
Bund und das Land Schleswig-Holstein betrugen EUR 11.259.600,00. Da zunächst der Betrag in 
Höhe von EUR 1,5 Mio. nicht abgerufene Mittel aus dem Vorjahr als erster Abruf in 2024 erfolgte, 
konnten zum Ende 2024 EUR 1,2 Mio. im Rahmen der Selbstbewirtschaftungsmittel in das Haus-
haltsjahr 2025 übertragen werden. 

Die Sächlichen Verwaltungsausgaben Grundhaushalt liegen mit TEUR 488 über dem Planansatz. 
Die Abweichung betrifft im Wesentlichen zum einen mit TEUR 264 die Titelgruppe 53301 Ausga-
ben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen. Der Anstieg resultiert im Wesent-
lichen aus Kostensteigerungen im Rahmen der Studie „PISA Zusatzstudie“ in Höhe von TEUR 150. 
Des Weiteren resultiert der Anstieg aus dem Titel 54699 Vermischte Verwaltungsausgaben mit 
TEUR 95. Der Anstieg auf dem Titel 54699 resultiert im Wesentlichen aus dem Personalabrech-
nungsprogramm SD Worx, Beiträgen zur Unfallkasse, Gewerbesteuerzahlungen 2022-2024. Der 
Titel 52503 Wissenschaftliche Veranstaltungen ist um TEUR 81 aufgrund der Zunahme von Veran-
staltungen gestiegen. 

Die Ausgaben für Investitionen liegen mit TEUR 433 unterhalb des Planansatzes von TEUR 516. Im 
Rechnungsjahr wurden geplante Bauinvestitionen von TEUR 280 nicht durchgeführt und es konn-
ten nicht alle geplanten Sachinvestitionen umgesetzt werden. 

Die Einnahmen und Ausgaben im Drittmittelbereich liegen mit TEUR 1.716 (Einnahmen) bzw. 
TEUR 1.123 (Ausgaben) über dem Planansatz von jeweils TEUR 7.305. Die Einnahmen und Ausga-
ben lassen sich nur schwer planen. Aus diesem Grund erfolgt für den Bereich der Titelgruppen 
bei der Erstellung des Haushaltes seitens des IPN eine konservative Schätzung.  

II. VERMÖGENSÜBERSICHT 

Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung ist über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten Rechnung zu legen. Analog § 86 LHO wird der Bestand des Vermögens und der 
Schulden zu Beginn des Rechnungsjahres, die Veränderungen während des Rechnungsjahres und 
der Bestand zum Ende des Rechnungsjahres nachgewiesen. 

Die Vermögensübersicht beinhaltet das bewegliche Vermögen des IPN. Es wird mit der Diamant-
Anlagenbuchhaltung geführt. Zudem beinhaltet sie die Guthaben bei Kreditinstituten. Gemäß 
§ 12 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung der IPN darf die Stiftung abweichend von § 70 
LHO eigene Konten bei Geschäftsbanken einrichten.  
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Rücklagen nach § 12 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung werden nicht gebildet. 

Gemäß § 3 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung i. V. m. der Dienstleistungsver-
einbarung vom 13. September 2007 zwischen dem IPN und der GMSH werden sämtliche Bauaufga-
ben für die Stiftung von der GMSH erfüllt. Der Dienstleistungsvertrag regelt in Anlage 3, dass der 
GMSH alle Leistungen der Bauunterhaltung vorbehalten sind, die baufachliche oder vergaberecht-
liche Kompetenz verlangen. In 2024 wurden Instandhaltungsausgaben in Höhe von TEUR 103 von 
der GMSH für das IPN erbracht. 
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G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES 
PRÜFUNGSAUFTRAGS  

I. FESTSTELLUNGEN ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGRG 

Wir wurden mit einer Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG beauftragt. 

Wir haben die Prüfung gemäß der Auftragserweiterung unter Zugrundlegung des Fragenkatalogs 
zum IDW-Prüfungsstandard: „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 
§ 53 HGrG (IDW PS 720)“ durchgeführt. 

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. 

Im Übrigen verweisen wir auf Anlage II zu diesem Bericht, die unsere Feststellungen zur Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse nach § 53 HGrG enthält. 

II. FESTSTELLUNGEN ZUR PRÜFUNG DER TRENNUNGSRECHNUNG 

Auftragsgemäß haben wir unsere Prüfung der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2024 um 
eine Prüfung der Trennungsrechnung im Rahmen der Einhaltung der Vorgaben des Gemein-
schaftsrahmens/Unionsrahmens erweitert.  

Der Gesamthaushalt des IPN gliedert sich in drei einzelne Haushalte: den „Institutionellen Haus-
halt“, den „Drittmittelhaushalt“ und den „wirtschaftlicher Haushalt“, wobei der wirtschaftliche 
Haushalt der Trennungsrechnung dient und zusammen mit dem Drittmittelhaushalt die Titelgrup-
pen 61 und 64 für die Drittmittel umfasst. Die Abgrenzung erfolgt innerhalb der Kosten- und Leis-
tungsrechnung durch Kostenstellen- und Kostenträgerzuordnung. Die Einnahmen und Ausgaben 
können so dem wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Bereich eindeutig zugeordnet werden 
und Quersubventionen verhindert werden. 

Das Ergebnis aus den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung beträgt 
TEUR 192. Dies setzt sich zusammen aus Einnahmen in Höhe von TEUR 354 und Ausgaben in Höhe 
von TEUR 162.  

Wir haben die Prüfung der Trennungsrechnung in Stichproben durchgeführt. 

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten sind grundsätzlich zum Marktpreis zu erbringen. Sofern es keinen 
Marktpreis gibt, bleibt es bei der Ermittlung eines Preises, der sowohl sämtliche Kosten als auch 
eine angemessene Gewinnspanne enthält.  
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Für die geprüfte Stichprobe mit drei Elementen wurde im Berichtsjahr für eine Stichprobe keine 
Gewinn-Marge und kein Gemeinkostenzuschlag berechnet. Für eine Stichprobe wurde ein Ge-
winnzuschlag von 8 % und ein Gemeinkostenzuschlag von 2 % und für eine Stichprobe ein Gemein-
kostenzuschlag und ein Gemeinkostenzuschlag in Höhe von jeweils 10 % in die Kalkulation einbe-
zogen.  

Die Zuordnung bzw. die Aufteilung der Personalkosten auf die einzelnen Projekte/Kostenstellen 
erfolgt anhand der Arbeitsverträge und der in der jeweiligen Direktoriumssitzung beschlossen 
Aufteilung.  

Wir können bestätigen, dass die Stiftung, die sowohl wirtschaftliche als auch nicht wirtschaftli-
che Tätigkeiten ausübt, zwecks Vermeidung von Quersubventionen die beiden Tätigkeitsformen 
und ihr jeweiligen Ausgaben und Einnahmen eindeutig voneinander trennt. 
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H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES 
PRÜFUNGSBERICHTS 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung und der Vermögensübersicht für 
das Rechnungsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 einschließlich des Nachweises 
der Vermögenswerte des Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathe-
matik, Kiel, haben wir in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von 
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW 
PS 450 n.F. (10.2021) und IDW PS 720) erstattet. 

Kiel, 8. Oktober 2025 

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
@@muz=@@ @@vwp=@@ 
Dr. Wißmann Heesch  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel 
Jahresrechnung für das Rechnungsjahr vom 
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 

Jahresrechnung 

1. Vorbemerkung 

Die Stiftung „Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik“ ist eine 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung 
der Stiftung hat die Stiftung über die Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten jährlich Rechnung zu legen. 

Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung (LHO) werden entsprechend angewandt. 

2. Haushaltsrechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

Kassenmäßiger Abschluss § 82 LHO
2024* 2023

EUR EUR
1. a) Ist-Einnahmen 23.493.327,71 21.095.551,98

b) Ist-Ausgaben 23.493.327,71 21.095.551,98
c) Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00 0,00
d) noch nicht abegewickelte 

kassenmäßige Jahresergebnisse
früherer Jahre

e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis 0,00 0,00

2. a) Ist-Einnahmen ohne Einnahmen 21.561.053,08 18.815.704,19
aus Krediten, der Entnahmen aus
Rücklagen, Einnahmen aus 
kassenmäßigen Überschüssen

b) Ist-Ausgaben ohne Ausgaben 20.821.910,32 18.701.960,98
für Schuldentilgung, der Zuführungen 
an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung
eines kassenmäßigen Fehlbetrags

c) Finanzierungssaldo 739.142,76 113.743,21
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Haushaltsabschluss § 83 LHO

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis § 82 Nr. 1 c 0,00 0,00
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis § 82 Nr. 1 e 0,00 0,00

2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste 1.932.274,63 2.279.847,79
und Ausgabereste

b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragenen 2.671.417,39 2.393.591,00
Einnahmereste und Ausgabereste

c) Unterschied aus a und b -739.142,76 -113.743,21
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis aus Nr. 1 a 739.142,76 113.743,21

und Nr. 2 c
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis aus Nr. 1 b 2.671.417,39 2.393.591,00

und Nr. 2 b

*Nach einer umfangreichen Analyse w urde festgestellt, dass beim Vortrag der Ein- und Ausgabereste

aus Vorjahren ein Übertragungsfehler stattgefunden hat. Dies hatte zur Folge, dass ein Betrag in Höhe 

von jew eils 461.316,37 € auszubuchen w ar. Die Anpassungen w urden im Haushaltsjahr 2024 

vorgenommen. Die Ausbuchungen hatten keine Ausw irkungen auf die liquiden Mittel des IPN.  

Abschlussbericht (§ 84 LHO) 

2024
EUR

Im Rechnungsjahr belief sich das Gesamt-Ist
der Einnahmen auf 21.561.053,08
der Ausgaben auf 20.821.910,32

Gesamtergebnis (E./.A) 739.142,76
 

Die Einnahmen und Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen wie folgt: 

Einnahmen

Vermischte Einnahmen (Titelgruppen 11901 und 11999) 980.577,01

Zuwendungen Grundhaushalt (Titel 23201)

Zuwendungen des Bundes 6.309.003,20

Zuwendungen der Länder 5.250.596,80 11.559.600,00

Zuwendungen Forschungsprojekte (Titelgruppe 61) 7.369.968,40

Zuwendungen Leistungswettbewerbe (Titelgruppe 64) 1.650.907,67

Gesamteinnahmen 21.561.053,08

* zuzüglich DFG Abgabe 285.400,00

2024
EUR
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Ausgaben 2024
EUR

Grundhaushalt
Personalausgaben (42201,42701,42703,42801,43201,44401,45301) 9.200.138,40
Sächliche Verwaltungsausgaben (511 01 bis 546 99) 2.693.066,99
Zuwendungen für laufende Zwecke ( 68401) 417.712,29
Investitionen (71101, 81201) 83.181,64
Drittmittelhaushalt
Personalausgaben (Titelgruppe 61, 64) 6.401.409,48
Sächliche Verwaltungsausgaben (Titelgruppe 61 und 64) 2.026.391,52

Gesamtausgaben 20.821.900,32

* zuzüglich DFG Abgabe 285.400,00
 

 

3. Übersichten zur Haushaltsrechnung (§ 85 LHO) 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht geleistet. 

4. Vermögensübersicht (§ 86 i.V.m. § 73 LHO) 

31.12.2024 31.12.2023 Veränderung
EUR EUR EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.075,00 9.030,00 -6.955,00
der Grundfinnazierung
2. Immaterielle Vermögensgegenstände 69,00 4.242,00 -4.173,00
der Sonderfinanzierung

2.144,00 13.272,00 -11.128,00
Sachanlagen

Sachanlagen der Grundfinanzierung 408.075,72 409.611,11 -1.535,39
Sachanlagen der Sonderfinanzierung 212.413,00 201.391,00 11.022,00

620.488,72 611.002,11 9.486,61

Guthaben bei Kreditinstituten 3.124.107,33 2.395.059,58 729.047,75
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Forderungen 12.182,76 9.945,59 2.237,17

Verbindlichkeiten 3.556,33 11.414,17 -7.857,84
 

 

Kiel, 6. Oktober 2025 

 
 

Mareike Bierlich         Prof. Dr. Olaf Köller 
(Geschäftsführende      (Geschäftsführender  
Administrative Direktorin)    Wissenschaftlicher Direktor) 
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Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel
Jahresrechnung für das Rechnungsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Einnahmen
2024 2024
Plan Ist Abweichung

€ € €
11901 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0,00 32,00 32,00

  
 11999 Vermischte Einnahmen 500.000,00 980.545,01 480.545,01

 
 

Einnahmen Drittmittel TG 61 und TG 64 7.305.108,00 9.020.876,07 1.715.768,07
  

 
23101 Zuwendungen Bund_ Forschungsförderung 6.286.493,00 6.309.003,20 22.510,20

23201 Zuwendung Land_Forschungsförderung 5.258.507,00 5.250.596,80 -7.910,20

Einnahmen 19.350.108,00 21.561.053,08 2.210.945,08

 Aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste 2.393.591,00
 
Entnahme Einnahmereste aus den Vorjahren* -461.316,37

Einnahmen 2024 und aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste 19.350.108,00 23.493.327,71 -4.143.219,71
 
Ausgaben
 
I. Personalausgaben

 42201 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 1.600.000,00 1.493.098,85 -106.901,15
 
42701 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte 5.000,00 600,00 -4.400,00

 
42703 Besch. Entgelte für nicht ständig teilzeitbesch. Wiss. Hilfskr. 150.000,00 163.541,67 13.541,67
 
42801 Beschäftigungsentgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 6.600.000,00 7.065.639,81 465.639,81

 
Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TG 61 und TG  64 5.950.000,00 6.401.409,48 451.409,48
 
43201 Versorgungslasten 480.000,00 447.095,03 -32.904,97

 
44401 Beihilfen 40.000,00 30.163,04 -9.836,96

 45301 Trennungsgeld 9.000,00 0,00 -9.000,00
 
II. Sächliche Verwaltungsausgaben

 51101 Geschäftsbedarf und Kommunikation 300.000,00 313.161,19 13.161,19
 
51401 Haltung von Dienstfahrzeugen 35.000,00 35.165,72 165,72

  
51701 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 250.000,00 205.720,85 -44.279,15

  
51801 Mieten, Pachten für Grundstücke, gebäude und Räume 220.000,00 292.028,88 72.028,88

 
51802 Mieten und Pachten für Maschinen , geräte und Fahrzeuge 10.000,00 5.261,39 -4.738,61
 
51909 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 80.000,00 102.109,07 22.109,07

 
52501 Ausbildung und Umschulung des Personals einschl. Reisekosten 220.000,00 205.194,79 -14.805,21
 
Übertrag Ausgaben 15.949.000,00 16.760.189,77 811.189,77
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2024 2024
Plan Ist Abweichung

€ € €

Übertrag Ausgaben 15.949.000,00 16.760.189,77 811.189,77

52502 Rechenkosten 1.000,00 0,00 -1.000,00
  

52503 Wissenschaftliche Veranstaltungen 40.000,00 121.271,44 81.271,44

52603 Fachbeiräte und ähnliche Ausschüsse 7.000,00 0,00 -7.000,00

52605 Ad-Hoc Arbeitsgruppen 5.000,00 0,00 -5.000,00

52701 Reisekostenvergütungen 160.000,00 227.875,64 67.875,64

52901 Zur Verfügung der Geschäftsführung 1.000,00 232,09 -767,91

53102 Öffentlichkeitsarbeit 57.000,00 1.127,04 -55.872,96
  

53301 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Auftragsformen 515.000,00 779.117,45 264.117,45
  

53401 Wissenschaftlicher Austausch mit dem Ausland 20.000,00 29.706,68 9.706,68

53501 Kosten für die örtliche Personalvertretung 4.000,00 0,00 -4.000,00

54699 Vermischte Verwaltungsausgaben 280.000,00 375.094,76 95.094,76

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben TG 61, 63, 64, 65 1.355.108,00 2.026.391,52 671.283,52

  
III. Zuwendungen für laufende Zweck
68401 Beiträge an Vereine und Gesellschaften 440.000,00 417.712,29 -22.287,71

  
IV. Investitionen
71101 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 280.000,00 0,00 -280.000,00
81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 226.000,00 83.191,64 -142.808,36

  
Ausgaben 19.340.108,00 20.821.910,32 1.481.802,32

  
In das Folgejahr übertragende Einnahmereste 2.671.417,39

Ausgaben 2024 und in das Folgejahr übetragene Einnahmereste 19.340.108,00 23.493.327,71

DFG-Abgabe 285.400,00

*Nach einer umfangreichen Analyse w urde festgestellt, dass beim Vortrag der Ein- und Ausgabereste
aus Vorjahren ein Übertragungsfehler stattgefunden hat. Dies hatte zur Folge, dass ein Betrag in Höhe 
von jew eils 461.316,37 € auszubuchen w ar. Die Anpassungen w urden im Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.
Die Ausbuchungen hatten keine Ausw irkungen auf die liquiden Mittel des IPN.
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Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel 

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 
Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-
dualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-
sen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Organe der Stiftung sind, gemäß § 4 Absatz 1 der Satzung i. V. m. § 5 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Errichtung der Stiftung, der Stiftungsrat und die Geschäftsführung. 

Für den Stiftungsrat des IPN gilt die Geschäftsordnung vom 11. Oktober 2022, die in der Stif-
tungsratssitzung vom 18. März 2022 beschlossen wurde und am Tag nach der Beschlussfassung in 
Kraft trat.  

Für die Geschäftsführung wurde in der Sitzung des Stiftungsrats vom 18. März 2022 eine Ge-
schäftsordnung beschlossen, die damit in Kraft getreten ist. In der Sitzung des Stiftungsrats vom 
20. September 2024 wurde eine neue Geschäftsordnung für die Geschäftsführung genehmigt. Sie 
trat nach der Genehmigung in Kraft. Die Geschäftsführende Wissenschaftliche Direktorin oder 
der Geschäftsführende Wissenschaftliche Direktor des IPN und die Geschäftsführende Administra-
tive Direktorin oder der Geschäftsführende Administrative Direktor leiten die Stiftung jeweils in 
ihren Bereichen, vertreten sie gerichtlich und außergerichtlich und führen die Beschlüsse des 
Stiftungsrates aus. Sie haben eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Geschäftsfüh-
renden Direktorinnen und Direktoren sind jeweils grundsätzlich alleinvertretungsberechtigt. Die 
Geschäftsführende Administrative Direktorin oder der Geschäftsführende Administrative Direktor 
ist Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt.  

Darüber hinaus existieren keine weiteren schriftlichen Weisungen des Überwachungsorgans. 
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Die Verteilung der Aufgaben im Gesetz über die Errichtung der Stiftung und in deren Satzung so-
wie die beratende Einbindung des Wissenschaftlichen Beirats und des Wissenschaftsausschusses 
bei wichtigen Fragen der wissenschaftlichen Arbeit ist sachgerecht und entsprechen den Bedürf-
nissen der Stiftung.  

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt? 

Im Berichtsjahr fand jeweils am 13. März und am 20. September 2024 eine Sitzung des Stiftungs-
rates statt. Es wurden Niederschriften hierüber erstellt. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Der Geschäftsführende Wissenschaftliche Direktor war im Berichtsjahr 2024 in folgenden Kon-
trollgremien tätig:  

− Mitglied im Stiftungsrat des Instituts für Wissensmedien, Tübingen 

− Stellvertretender Vorsitzender Hochschulrat der Universität Hamburg 

− Mitglied Stiftungsbeirat der Cornelsen Stiftung Lehren und Lernen 

− Mitglied im Stiftungsrat des Deutschen Schifffahrtsmuseums 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Nicht einschlägig, da kein Jahresabschluss im Sinne des Handelsgesetzbuches erstellt wird. 
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse 
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Die Stiftung ist gebunden an die in § 9 der Satzung vorgegebene Organisationsstruktur. Hiernach 
gliedert sich die Stiftung in wissenschaftliche und administrative Abteilungen. Die Geschäftsfüh-
rung und die wissenschaftlichen Abteilungsleitungen bilden das Direktorium.  

Es gibt einen Organisationsplan, der regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Aus 
diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und die Zuständigkeiten hervor. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 

Feststellungen über eine Nichtbeachtung der Vorgaben haben sich während unserer Prüfung nicht 
ergeben. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert? 

Die Stiftung leitet regelmäßig die vom Land erlassenen Korruptionsrichtlinien an die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zwecks Beachtung weiter. Im Rahmen des Onboarding-Prozesses erhalten 
neue Mitarbeiter/-innen entsprechende Informationen zur Korruptionsprävention. Ansonsten wird 
darüber hinreichend im Intranet des IPN informiert. 

Mit Einführung des ERP-Systems Diamant wurden entsprechende Berechtigungen für die jeweili-
gen Mitarbeitenden hinterlegt. Für neue Mitarbeitende erfolgt die Einrichtung der Berechtigung 
nach Genehmigung durch die Abteilungsleitung. Durch monatliche Zu- und Abgangslisten aus der 
Gruppe Personal erfolgt ein Abgleich mit den bestehenden Berechtigungen. Bei ausgeschiedenen 
Mitarbeiter/-innen erfolgt die Löschung der Berechtigung durch den Gruppenleiter Finanzen. 

Im Bereich der Beschaffungen wird nach den Vorschriften der VOB und VOL, in Verbindung mit 
der Landesbeschaffungsordnung Schleswig-Holstein, gehandelt. 

Beschaffungen sind von den Bestellern unter Verwendung eines Formblattes schriftlich zu bean-
tragen und müssen von der Abteilungsleitung bzw. der Projektleitung und ab EUR 500 durch die 
Geschäftsführende Administrative Direktorin sowie ab EUR 10.000 (seit dem 20. September 2024 
ab EUR 30.000) vom Geschäftsführenden Wissenschaftlichen Direktor genehmigt werden. Auf Ba-
sis des Gesamtwertes der Beschaffung wird die Vergabeart festgelegt. Freihändige Vergaben wer-
den von der Beschaffungsstelle durchgeführt, andere Vergaben werden unter Einschaltung der  
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zentralen Beschaffungsstelle des Landes Schleswig-Holstein, der GMSH im Rahmen eines Beschaf-
fungsvertrages durchgeführt. 

Nach Eingang der Rechnung im Rechnungseingangsbuch des Fibu-Systems Diamant wird diese von 
einer Mitarbeiterin der Gruppe Finanzen erfasst (erste Belegprüfung und Beifügen aller notwen-
digen Unterlagen) und per Workflow zur sachlichen und rechnerischen Prüfung an die Abteilungs-
leitung bzw. Projektleitung weitergeleitet. Anschließend erfolgten im Workflow die Zahlungsfrei-
gabe durch den Gruppenleiter Finanzen oder der Geschäftsführenden Administrativen Direktorin 
bzw. ihres Stellvertreters. 

Somit ist eine grundsätzliche Trennung zwischen Besteller, Beschaffer und Bezahler sicherge-
stellt. 

Gemäß Gesetz über die Errichtung der Stiftung werden sämtliche Bauaufgaben (oberhalb einer 
durch Rechtsverordnung zu bestimmenden Kostenuntergrenze) für die Stiftung am Standort Kiel 
von der GMSH erfüllt. Grundlage ist der mit der GMSH geschlossene Dienstleistungsvertrag, der in 
einer Anlage regelt, dass der GMSH alle Leistungen der Bauunterhaltung vorbehalten ist, die bau-
fachlich oder vergaberechtliche Kompetenz verlangen.  

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kredit-
aufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht einge-
halten werden? 

Die Stiftung wendet bei der Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung die in den Fragenkreisen 
2 c) und 9 a) dargestellten Vorschriften sowie die entsprechenden Vorschriften der Landeshaus-
haltsordnung an. 

Eine Kreditaufnahme ist der Stiftung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Errichtung 
der Stiftung nicht gestattet. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)? 

Es erfolgt sowohl eine analoge (vorrangig Personalakten) als auch eine digitale Dokumentation 
von Verträgen (Forschungskooperationen, Mietverträge, Dienstleistungsverträge). Zukünftig ist 
die Bereitstellung eines Dokumenten Management Systems (DMS) geplant. Die Umsetzung soll ab 
2026 durch den Digitalisierungsbeauftragten erfolgen. Im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit 
konnten wir keine Anhaltspunkte feststellen, die gegen eine ordnungsmäßige Dokumentation der 
Verträge sprechen. 
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten — den 
Bedürfnissen des Unternehmens? 

Die Stiftung plant jährlich den Haushalt in der Form eines Programmbudgets, welches sich aus 
der am IPN implementierten Kosten- und Leistungsrechnung ergibt. Die Einführung des Pro-
grammbudgets und der Kosten- und Leistungsrechnung waren Vorgaben der Zuwendungsgeber. 

Zusätzlich wird eine mittelfristige Finanzplanung für jeweils fünf Jahre aufgestellt. Die Planung 
wird vom Stiftungsrat genehmigt und mit den Zuwendungsgebern jährlich verhandelt. Das Wis-
senschaftsministerium als zuständige Aufsichtsbehörde hat in entsprechender Anwendung des 
§ 108 Abs. 1 LHO den von der IPN in Form des Programmbudgets vorgelegten Haushaltsplan 2024 
und 2025 genehmigt.  

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen der Stiftung.  

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Die Planabweichungen werden systematisch untersucht. Die Gruppenleitung Finanzen erstellt für 
den Haushaltsbereich monatlich Listen, die die laufenden Mittelabflüsse den Planungen gegen-
überstellen. Zusätzlich werden quartalsweise Übersichten (Soll-/Ist-Abgleich) im Rahmen der Di-
rektoriumssitzung erstellt und den Abteilungsleitungen zur Verfügung gestellt. Festgestellte Ab-
weichungen werden nach Rücksprache mit den Abteilungsleitern systematisch untersucht. Eine 
Dokumentation hierüber erfolgt im jeweiligen Protokoll der Direktoriumssitzung. Für die am IPN 
bestehenden Drittmittelprojekte sind die jeweiligen Projektleiter verantwortlich. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Die Einnahmen und Ausgaben werden mit der ERP Softwarelösung Diamant 2020 mittels doppel-
ter Buchführung und einer Kosten- und Leistungsrechnung durch Kostenstellen und Kostenträger-
rechnung erfasst. Der Gesamthaushalt gliedert sich in drei einzelne Haushalte: den „Institutio-
nellen Haushalt“, den „Drittmittelhaushalt“ und den „wirtschaftlichen Haushalt“, wobei der 
wirtschaftliche Haushalt der Trennungsrechnung dient und zusammen mit dem Drittmittelhaus-
halt die Titel 61 und 64 Drittmittelhaushalt beinhaltet. Die Abgrenzung erfolgt innerhalb der Kos-
ten- und Leistungsrechnung durch Kostenstellen- und Kostenträgerzuordnung. Durch die doppelte 
Buchführung werden Einnahmen und Ausgaben zunächst als Forderungen und Verbindlichkeiten 
gebucht und bei Zahlungsaus-/-eingang gegen die Bank ausgeglichen. Zum Jahresende sind die 
Forderungen und Verbindlichkeiten im Wesentlichen ausgeglichen.  
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Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung hat das IPN über alle Einnahmen 
und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Verbindlichkeiten Rechnung zu legen. Die Vor-
schriften der LHO wurden entsprechend angewendet. Für die Erstellung der Jahresrechnung wer-
den die Sachkontensalden aus dem System Diamant in einer excelbasierten Übergangsrechnung in 
eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung nach Haushaltstiteln übergeleitet.  

Das Rechnungswesen entspricht grundsätzlich den Anforderungen der Stiftung.  

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Die Stiftung fordert gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid die Zuwendungen im Grundhaushalt 
in einem zweimonatlichen Rhythmus beim Land Schleswig-Holstein nach Bedarf und unter Beach-
tung der LHO ab. Dabei werden Mittel für den laufenden Betrieb und Mittel für Investitionen ge-
trennt abgerufen. Die Liquidität der Stiftung wird durch die Auswertung von monatlichen Zahl-
Listen und der daraus folgenden rechtzeitigen Mittelanforderung gewährleistet. 

Bei den Drittmittelprojekten sind die jeweiligen Projektleiter für die laufende Liquiditätskon-
trolle verantwortlich. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind? 

Nicht einschlägig, da kein zentrales Cash-Management besteht und nach unserer Beurteilung 
auch nicht erforderlich ist. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 

Die Stiftung stellt nur in Ausnahmefällen Rechnungen, z. B. im Rahmen des Verkaufs von Bü-
chern. Nach der Rechnungsstellung wird der ausstehende Betrag mit einer Anordnung in der Fi-
nanzbuchhaltung erfasst. Die Überprüfung des Zahlungseingangs sowie das Mahnwesen werden 
von der Finanzbuchhaltung des IPN durchgeführt. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Eine Beschäftigte der Stiftung wurde mit der Funktion einer Controllerin beauftragt. In der Fi-
nanzbuchhaltung wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung installiert, die die Grundlage für die 
Programmbudgets bildet. Die Einrichtung dieser Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt auf Anfor-
derung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK). Eine standardisierte Auswertung der 
Kosten- und Leistungsrechnung findet anhand der vorliegenden Ist-Kosten statt. Die Stiftung 
überwacht und steuert ihre Ergebnisse unter Berücksichtigung der monatlich erstellten Listen des 
Haushaltsbereichs (Grundfinanzierung) und Kostenträgerauswertungen im Drittmittelbereich. Das 
Controlling entspricht den Anforderungen der Stiftung. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung 
besteht? 

Die Stiftung hält keine Anteile an Tochterunternehmen. 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können? 

Die Stiftung hat im Jahr 2019 begonnen, ein den Gegebenheiten des IPN entsprechendes ange-
messenes Risikofrüherkennungssystem einzurichten. Um Risiken frühzeitig zu erkennen, wurden 
folgende Mechanismen eingeführt:  

− Frühzeitige Budgetplanung für Folgejahre ab Mitte des Jahres unter Beteiligung der Abtei-
lungsdirektor:innen sowie Gruppenleitung Finanzen, Gruppenleitung Personal und der Ad-
ministrativen Geschäftsführung  

− Quartalsweise Budgetabstimmung zwischen der Administrativen Geschäftsführung und der 
Gruppenleitung Finanzen  

− Quartalsweise Kostenübersichten zu den jeweiligen Abteilungen in den Direktoriumssitzun-
gen  

− Fortschreibung des Obligos für Folgejahre  

− Monatliche Personalkostenbesprechung mit der Gruppenleitung Personal, der Gruppenlei-
tung Finanzen und der Administrativen Geschäftsführung  
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− Regelmäßige Gruppenleitertreffen bei denen wo mögliche finanzielle Herausforderungen be-
sprochen werden  

Für das IPN als Stiftung des öffentlichen Rechts bestehen rechtsformdingt keine bestandsgefähr-
denden Risiken.  

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 4 a). 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 4 a). 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 4 a). 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört: 

− Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

− Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-
setzt werden? 

− Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang dürfen offene Posten entstehen? 

− Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-
lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipa-
tives Hedging)? 

Nicht einschlägig. 
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b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung? 

Nicht einschlägig. 

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf 

− Erfassung der Geschäfte, 

− Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, 

− Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, 

− Kontrolle der Geschäfte? 

Nicht einschlägig. 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

Nicht einschlägig. 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

Nicht einschlägig. 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die of-
fenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Nicht einschlägig. 
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Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 
durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen? 

Eine Interne Revision wurde bisher nicht eingerichtet. Die Stiftung prüft weiterhin die Einrich-
tung einer gemeinsamen Internen Revision mit weiteren Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft 
bzw. die Vergabe einer externen Internen Revision. 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 6 a). 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 
Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-
gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 6 a). 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 6 a). 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 
welche handelt es sich? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 6 a). 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevi-
sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Nicht einschlägig siehe Antwort zu Frage 6 a). 
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-
sen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist? 

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ergeben sich aus den gesetzlichen Be-
stimmungen und insbesondere aus § 6 der Satzung. 

Uns sind keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Zustimmung zu derartigen Rechtsge-
schäften und Maßnahmen nicht eingeholt wurde. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans wurden nicht gewährt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 
worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Derartige Maßnahmen haben wir nicht festgestellt. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

Es haben sich hierfür im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben. 
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/ 
Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Generell werden Investitionen unter dem Gesichtspunkt einer notwendigen Ausstattung für die 
satzungsgemäßen Zwecke der Stiftung getätigt und unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit vor ihrer Realisierung von den Antragstellern und der beschaffen-
den Verwaltung auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Die Notwendigkeit der Beschaffung ist in 
den Beschaffungsanträgen von den Antragstellern zu begründen. 

Bei Bauinvestitionen erfolgen die Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Auftragsvergabe durch 
die GMSH. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht? 

Im Rahmen der monatlich erstellten Listen zur Überwachung des Haushalts findet ebenfalls eine 
Überwachung der Mittel für Investitionen statt. Für die Investitionsausgaben im Rahmen der 
Drittmittelprojekte sind die jeweiligen Projektleiter verantwortlich. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Überschreitungen im Sinne der Fragestellung festge-
stellt. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Nicht anwendbar, da der Stiftung keine Kreditlinien zur Verfügung stehen. 
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VgV, EU-Regelungen) ergeben? 

Das IPN stellt als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts einen öffentlichen Auftraggeber 
gemäß § 99 Nr. 2 GWB dar und hat daher bei Auftragsvergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte 
die §§ 97-186 GWB i. d. F. des VergRModG und die VgV i. d. F. des VergRModG zu beachten. Bei 
der Vergabe von Bauleistungen oberhalb des EU-Schwellenwertes ist die VOB/A 2019 anzuwen-
den.  

Mit der Bekanntmachung der EU-Verordnung 2023/2495 im Amtsblatt der Europäischen Union zur 
Änderung der Richtlinie 2014/24/EU am 16. November 2023 betragen die EU-Schwellenwerte für 
Bauaufträge EUR 5.538.000,00 und für Liefer- und Dienstleistungsaufträge EUR 221.000,00. Beide 
Schwellenwerte sind ab dem 1. Januar 2024 gültig. 

Als öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 2 GWB hat das IPN das VGSH (Vergabegesetz 
Schleswig-Holstein), dass am 1. April 2019 in Kraft getreten ist, zu beachten. Bei der Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen ist danach die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – 
UVgO) in der Fassung vom 2. Februar 2017 sowie die VOB, Abschnitt 1 der VOB/A 2019 anzuwen-
den. Am 6. Dezember 2024 ist das neue Schleswig-Holsteinische Vergabegesetz in Kraft getreten. 
Mit der Änderung entfällt nun u.a. die Verpflichtungserklärung zur Zahlung des vergaberechtli-
chen Mindestlohns.  

Zudem hat das IPN die am 1. April 2019 in Kraft getretene Landesverordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung – SHVgVO) zu beachten. In der 
SHVgVO ist geregelt, inwieweit einzelne Auftraggeber von der Anwendung einzelner Normen der 
UVgO und der VOB/A ausgenommen werden oder abweichende Regelungen getroffen werden. 
Des Weiteren werden Wertgrenzen für öffentliche Aufträge bestimmt, unterhalb derer die UVgO  
oder die VOB/A nicht anzuwenden sind oder eine „Beschränkte Ausschreibung“ oder eine Ver-
handlungsvergabe zulässig ist. Diese Wertgrenzen sind seit dem 8. Dezember 2023 durch die neue 
SHVgVO vom 21. November 2023, welche im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16 für Schleswig-
Holstein vom 7. Dezember 2023 bekannt gegeben wurde, neu geregelt. 

Nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung werden sämtliche Bauaufgaben für 
die Stiftung von der GMSH erfüllt. Ansonsten nimmt das IPN auskunftsgemäß das Recht wahr, den 
Großteil seiner Beschaffungen ebenfalls über die GMSH abzuwickeln. 

Unsere in Stichproben durchgeführte Prüfung von im Berichtsjahr vergebenen Aufträgen bezog 
sich auf die ordnungsgemäße Dokumentation und Durchführung des vorgeschriebenen Vergabe-
verfahrens.  
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Zwei Lieferaufträge wurden nach Einholung von Vergleichsangeboten im Wege der Verhandlungs-
vergabe ohne Teilnahmewettbewerb nach § 8 Abs. 4 UVgO vergeben. Wir haben festgestellt, dass 
hier keine Abfrage des Wettbewerbsregisters vor Auftragserteilung nach § 6 Abs. 1 WRegG erfolgt 
ist. Gleichfalls wurde die nach § 30 Abs. 1 UVgO erforderliche Information über die vergebenen 
Aufträge auf der Internetseite des Auftraggebers nicht veröffentlicht. Eine Meldung nach § 2 
Abs. 2 VergStatVO an das Statistische Bundesamt nach Auftragsvergabe wurde nicht übermittelt. 
In einem Fall hätte zudem noch vor Entscheidung über die Vergabe die Verpflichtungserklärung 
des Auftragnehmers über die Einhaltung des vergaberechtlichen Mindestlohnes nach § 4 VGSH 
eingeholt werden müssen.  

Es haben sich bis auf die vorstehende Feststellung keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße 
gegen Vergaberegelungen ergeben 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden entsprechende Vergleichsan-
gebote eingeholt.  

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Die regelmäßige Berichterstattung erfolgte durch die Geschäftsführung. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Durch die Berichterstattung der Geschäftsführung wird — soweit aus den Protokollen entnehm-
bar — ein zutreffender Einblick in die wirtschaftliche Lage der Stiftung gewährt. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Die Unterrichtung des Überwachungsorgans (Stiftungsrat) erfolgte angemessen und zeitnah. 
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Es sind uns keine Informationen über im Berichtsjahr getätigte ungewöhnliche, risikoreiche oder 
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle, erkennbare Fehldispositionen oder we-
sentliche Unterlassungen bekannt geworden. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Eine Berichterstattung auf besonderen Wunsch des Überwachungsorgans erfolgte im Berichtsjahr 
nicht. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Dafür haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Aufgrund des bestehenden Selbstversicherungsprinzips wurde eine derartige Versicherung nicht 
abgeschlossen. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den? 

Derartige Interessenkonflikte haben sich während unserer Prüfung nicht ergeben bzw. wurden 
nicht gemeldet. 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Die Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024 enthält kein nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen. 



 

 

 

 Anlage II 
 Seite 16 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Die Bestände sind weder auffallend hoch oder niedrig. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst wird? 

Nicht einschlägig. 

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden? 

Die Stiftung finanziert sich im Bereich der Grundlagenforschung aus Zuwendungen der Länderge-
meinschaft, des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein und des Landes Berlin. Einerseits erfolgt 
dies über die Grundfinanzierung, die jährlich durch ein Programmbudget festgelegt wird. Ander-
seits werden Zuwendungen als Mittel Dritter für spezielle Projekte eingeworben. Der Abruf der 
Mittel erfolgt grundsätzlich ausgabenbezogen. 

Durch die Bewilligung der Zuwendungen und Zuschüsse ist die Finanzierung bestehender Investiti-
onsverpflichtungen gesichert.  

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Nicht einschlägig. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Der Stiftung wurden für das Rechnungsjahr 2024 im Rahmen der Grundfinanzierung Zuwendungen 
der öffentlichen Hand in Höhe von TEUR 11.545 bewilligt. Darin enthalten sind Mittel für die 
DFG-Abgabe in Höhe von TEUR 285, die von dem Zuwendungsgebern direkt ab die DFG abgeführt 
wurden. Im Berichtsjahr wurden insgesamt TEUR 11.560 vom IPN abgerufen. Da zunächst der  
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Betrag in Höhe von EUR 1,5 Mio. nicht abgerufene Mittel aus dem Vorjahr als erster Abruf in 2024 
erfolgte, konnten zum Ende 2024 EUR 1,2 Mio. im Rahmen der Selbstbewirtschaftungsmittel in 
das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. 

Uns sind im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung und der Vermögensübersicht des Rechnungs-
jahres 2024 keine Anhaltspunkte bekannt geworden, dass die Verpflichtungen und Auflagen der 
Mittelgeber nicht beachtet wurden. 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung? 

Die Stiftung wurde aufgrund des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung und der Satzung nicht 
mit einem festgelegten Betrag eines Stiftungsvermögens ausgestattet. Das Stiftungsvermögen 
ergibt sich aus § 3 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Aufgrund der institutionellen Fehlbedarfsfinanzierung der Ausgaben mit Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand, werden im Bereich der Grundfinanzierung, unter Berücksichtigung möglicher 
Ausgabenreste, keine Gewinne erwirtschaftet. 

Das Jahresergebnis der Einnahmen- und Ausgabenrechnung ergibt sich daher grundsätzlich aus 
dem Drittmittelbereich der Stiftung. 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Kon-
zernunternehmen zusammen? 

Das Ergebnis der Stiftung ist im Bereich der Grundfinanzierung, bedingt durch die Aufgabenstel-
lung und die Form der Finanzierung, grundsätzlich ausgeglichen. 
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Die im Berichtsjahr ausgewiesene Überdeckung im Rahmen der Einnahmen- und Ausgabenrech-
nung (TEUR 739) resultiert in Höhe von TEUR 146 aus dem Grundhaushalt und in Höhe von 
TEUR 593 aus dem Projektgeschäft. Im Projektgeschäft überstiegen die Einnahmen (TEUR 9.021) 
die Ausgaben (TEUR 8.428). Im Grundhaushalt übersteigen die Einnahmen (TEUR 12.540) eben-
falls die Ausgaben (TEUR 12.394).  

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen im Sinne der Fragestellung 
geprägt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Nicht einschlägig. 

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung und der Vermögensübersicht haben wir keine verlust-
bringenden Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, festge-
stellt. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich? 

Nicht anwendbar, siehe Antwort zu 15 a). 
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags? 

Im Berichtsjahr wurde ein Einnahmenüberschuss in Höhe von TEUR 739 erzielt. Hinsichtlich der 
Ursachen verweisen wir auf die Antworten zu Frage 14 a). 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern? 

Nicht anwendbar. 
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Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel 

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

Rechtliche Verhältnisse 

Das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) wurde als 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts durch Gesetz über die Errichtung der Stiftung vom 
30. November 2006 errichtet. Das Gesetz über die Errichtung der Stiftung trat zum 1. Januar 
2007 in Kraft und wurde seitdem mehrfach geändert, letztmalig mit einer Gültigkeit ab dem 
15. Oktober 2021.  

Die Stiftung wird gemäß § 1 der Satzung i. V. m. § 1 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung 
als eine selbständige Forschungseinrichtung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichen 
wissenschaftspolitischen Interesse nach der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung zwischen 
Bund und Ländern gemeinsam gefördert. Sie ist gemäß Gesetz über die Hochschule im Land 
Schleswig-Holstein eine der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel angegliederte Einrichtung, 
ohne ein Teil von ihr zu sein. Aufsichtsbehörde ist das für wissenschaftliche Forschung zuständige 
Ministerium des Landes Schleswig-Holstein. 

Der Sitz der IPN ist in Kiel. Sie führt das Landessiegel und hat eine Außenstelle in Berlin.  

Die Stiftungssatzung in der im Berichtsjahr gültigen Fassung datierte zunächst vom 15. November 
2021. In der Stiftungsratssitzung am 13. März 2024 wurde eine Änderung der Satzung beschlos-
sen. Die Änderung trat nach dem Beschluss in Kraft. 

Zweck der Stiftung nach § 2 der Satzung i. V. m § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung 
ist es, durch die Forschungen des Instituts die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathema-
tik weiter zu entwickeln und zu fördern. Sie arbeitet interdisziplinär und pflegt die Verbindung 
mit entsprechenden Einrichtungen und Universitäten, insbesondere mit der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und der Humboldt-Universität in Berlin.  

Organisatorischer Aufbau 

Organe der Stiftung sind gemäß § 4 der Satzung i. V. m. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Errich-
tung der Stiftung 

1. der Stiftungsrat, 

2. die Geschäftsführung. 
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Gremien der Stiftung sind der Wissenschaftliche Beirat, das Direktorium sowie der Wissenschafts-
ausschuss.  

Der Stiftungsrat ist das oberste Beschlussorgan und hat über grundsätzliche Angelegenheiten der 
Stiftung zu entscheiden, soweit nicht der Geschäftsführende Wissenschaftliche Direktor bzw. der 
Geschäftsführende Administrative Direktor zuständig ist.  

Der Stiftungsrat hat nach § 6 der Satzung i. V. m. § 7 des Gesetzes über die Errichtung der Stif-
tung insbesondere folgende Aufgaben: 

— Er berät und entscheidet über die finanziellen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Stif-
tung. Er überwacht die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Führung der Stiftungsge-
schäfte. Er gibt einen jährlichen Bericht über seine Tätigkeit und über die Jahresrechnung 
ab. 

Grundsätzliche Angelegenheiten sind insbesondere: 

— Beschlüsse, die die Satzung betreffen 

— Strategische Forschungsplanung 

— Planung und Genehmigung der jährlichen Programmbudgets, mittelfristige Finanzplanung, 
Fragen zum Ausbau und zu Investitionen 

— Prüfung des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung, Entlastung der Geschäftsführung 

— Bestellung, Wiederbestellung und Abberufung der Geschäftsführung und ihrer Stellvertretung 

— Berufung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats und 

— Beschlüsse von grundsätzlich finanzieller Bedeutung 

Der Stiftungsrat besteht nach § 5 der Satzung i. V. m. § 6 Gesetz über die Errichtung der Stiftung 
aus neun Mitgliedern.  

Im Haushaltsjahr 2024 gehörten dem Stiftungsrat folgende Personen an: 

— Guido Wendt, Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Kiel, (Vorsitzender) 

— Dr. Stefan Luther, Bundesministerium für Bildung und Forschung (Stellvertretender Vorsit-
zender), Berlin 

— Martina Hoffmann, Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege, Berlin 

— Prof. Dr. Simone Fulda Präsidentin der Universität Kiel (bis 10. Februar 2024) 

— Prof. Dr. Ralph Schneider, Vizepräsident der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ab 7. 
März 2024) 

— Prof. Dr. Niels Pinkwart, Vizepräsident der Humboldt-Universität zu Berlin für Lehre und Stu-
dium 
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— Prof. Dr. Frank Kempken, Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

— Prof. Dr. Heike Solga, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (bis 29. Februar 2024) 

— Prof. Dr. Ilka Wolter, Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (ab 1. März 2024) 

— Janine Kordes, Kieler Seifen GmbH; SCHULZ Industriereiniger – PRODUKTION & HANDEL, Kiel  

— Dr. Michael H. Wappelhorst, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf (KMK-Vertreter) 

Die Mitglieder des Stiftungsrats üben ihr Amt ehrenamtlich aus.  

Gemäß § 7 der Satzung i. V. m. § 8 des Gesetzes über die Errichtung der Stiftung leitet die Ge-
schäftsführung die Stiftung. Die Geschäftsführung bestand im Berichtsjahr aus:  

— Prof. Dr. Olaf Köller (Geschäftsführender Wissenschaftlicher Direktor) 

— Mareike Bierlich (Geschäftsführende Administrative Direktorin) 

Sie vertreten die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich und führen die Beschlüsse des Stif-
tungsrats aus. Die Geschäftsführenden Direktorinnen und Direktoren sind jeweils grundsätzlich 
alleinvertretungsberechtigt. 

Der Wissenschaftliche Beirat wirkt beratend mit bei der Bestimmung der Richtlinien für die wis-
senschaftliche Arbeit des IPN, insbesondere bei der Aufstellung der mittelfristigen Forschungspla-
nung.   

Im Haushaltsjahr 2024 gehörten dem Wissenschaftlichen Beirat folgende Personen an: 

— Prof. Dr. Benjamin Nagengast, Eberhard Karls Universität Tübingen (Vorsitzender), 

— Prof. Dr. Claudia von Aufschnaiter, Justus-Liebig-Universität Gießen (Stellvertretende Vorsit-
zende), 

— Prof. Dr. Susanne Bögeholz, Georg-August-Universität, Göttingen, 

— Dr. Martina Diedrich, Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung Hamburg 

— Alexander Kraft, Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein  

— Prof. Dr. Thisbe K. Lindhorst, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

— Prof. Dr. Stefan Krauss, Universität Regensburg, 

— Prof. Dr. Insa Melle, Technische Universität Dortmund 

— Prof. Dr. Andreas Müller, Universität Genf, Schweiz 

— Dr. Birgit Pikowsky, Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz 

— Prof. Dr. Martin Storksdieck, Oregon State University, USA 

— Prof. Dr. Alexander Renkl, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
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Wirtschaftliche Verhältnisse 

Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft wird das IPN als Forschungsinstitut mit überregionaler Be-
deutung gemeinsam durch den Bund, das Land Schleswig-Holstein, das Land Berlin und die Län-
dergemeinschaften finanziert.  

Das IPN plant jährlich den Haushalt in der Form eines Programmbudgets, welches sich aus der 
Kosten- und Leistungsrechnung des IPN ergibt. Das Programmbudget eines jeden Jahres wird 
durch den Stiftungsrat und sowie durch das zuständige Ministerium des Landes Schleswig-Holstein 
genehmigt und bildet die Grundlage für den Zuwendungsbescheid der Grundfinanzierung. Wei-
tere Einnahmen resultieren aus Drittmitteln und sonstigen Bereichen. Die wesentlichen Ausgaben 
der Stiftung sind die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben.  

Das von der IPN für das Rechnungsjahr aufgestellte Programmbudget 2024 schließt mit Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von TEUR 19.335 ab. Die Genehmigung durch den Stiftungsrat er-
folgte am 14. September 2023, die Genehmigung durch das Ministerium für Allgemeine und Be-
rufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung erfolgte am 8. November 2023. 

Das von der IPN für das Rechnungsjahr aufgestellte Programmbudget 2025 schließt mit Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von TEUR 20.342 ab. Die Genehmigung durch den Stiftungsrat er-
folgte am 20. September 2024, die Genehmigung durch das Ministerium für Allgemeine  Berufli-
che Bildung, Wissenschaft, Forschung erfolgte am 3. März 2025. 

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheids des Ministeriums für Allgemeine und Berufliche Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, Kiel, vom 3. April 2024 
wurden dem IPN für das Haushaltsjahr 2024 Zuwendungen in Höhe von insgesamt 
EUR 11.259.600,00 bewilligt. Davon entfielen EUR 10.753.600,00 auf den laufenden Betrieb, 
EUR 280.000,00 auf kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und EUR 226.000,00 auf sonstige 
Investitionen. Die bewilligten Mittel von EUR 11.259.600,00 beinhalten nicht den von den Zuwen-
dungsgebern an die DFG direkt abgeführten Betrag von EUR 285.400,00. Die Zuwendung wurde in 
Form einer nicht rückzahlbaren Fehlbedarfsfinanzierung als Zuschuss gewährt.  



© BDO, 1. Januar 2024 

- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und 

etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbeson-

dere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbrau-

cher und Portalnutzungsbedingungen) (ii) dieser Besonderen Auftragsbedin-

gungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der

Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“).

Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirk-

samen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende

oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns

ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftrags-

schreibens, die BAB und AAB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung 

unter Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen (z.B. im Rahmen

von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann

Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen Anla-

gen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen,

werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunterneh-

mern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rech-

nung.

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im

Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare

oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-

sätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar

vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar für einen Prüfungs- oder Gutachtenauf-

trag darf in Übereinstimmung mit § 43 Abs. 2 BS WP/vBP (Berufssatzung der

Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer) überschritten werden, wenn durch

den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwor-

tungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis

dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der

Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits

verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitauf-

wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz 

der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, sofern und soweit dies ausdrücklich

schriftlich vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsverein-

barung mit weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen

beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder,

in Ermangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause

für die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen

auf Wunsch gerne mitteilen. 

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder

verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-

erbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Re-

gulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder anderen Dritten zur

Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als 

Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitauf-

wand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten, die mit Ihnen in 

der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich 

unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 der AAB. Abweichend von Num-

mer 9 (2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten

Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Nummer 9 (1) der

AAB bleibt stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung in-

newohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt, 

werden Sie uns den von Ihnen gewünschten Haftungshöchstbetrag mitteilen. 

Wir werden Ihren Wunsch prüfen und uns ggf. mit unserem Haftpflichtversi-

cherer über die Möglichkeit, eine entsprechende zusätzliche Versicherung zu 

erlangen, abstimmen. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem geson-

derten Prämienaufwand, so ist dieser von Ihnen zu tragen.  

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und Nummer 3 (a) BAB betrags-

mäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii) 

nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich 

ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse, die schriftlich oder in Textform darzustellen und zu un-

terzeichnen sind, sind nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/-innen 

original unterzeichnet wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/-innen als Un-

terzeichner benannt sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine 

gesetzlichen oder berufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir 

auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder 

(ii) per E-Mail und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszulie-

fern.

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Für die Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren 

Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6 der AAB.

(b) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten

Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet, dürfen zu keinem anderen

Zweck verwendet, offengelegt oder ohne unsere vorherige Zustimmung, die

mindestens in Textform zu erteilen ist, an Dritte weitergegeben werden.

(c) Eine Zustimmung zur Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse an Dritte er-

folgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen Unterzeichnung ei-

ner berufsüblichen Weitergabevereinbarung (Release Letter) durch den oder

die Dritten, sofern nichts anderes in Textform vereinbart wird. Dies gilt nicht 

für eine:

- Weitergabe auf Grundlage der Nummer 6 (1) letzter Halbsatz der AAB – 

sofern sich eine Verpflichtung aus dem Gesetz, einer Verordnung oder

einer behördlichen oder gerichtlichen Anordnung ergibt.

- Weitergabe an Ihre verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG, gesetz-

liche Abschlussprüfer oder sonstige zur Verschwiegenheit verpflichtete

Prüfer/Berater/Rechtsanwälte, welche die Informationen unbedingt im 

Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen benötigen, wobei Sie

verpflichtet sind, sicherzustellen, dass die Informationsgewährung 

keine zusätzliche Verantwortung oder Haftung für uns zur Folge hat. 

(d) Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets nur in vollem Wort-

laut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer Weitergabe un-

berührt.

(e) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer

Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen gemäß Nummer 5 (a) bis (d)

entstehen.

(f) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergeb-

nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-

datsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit, Unabhängigkeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-

kulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die

Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Rege-

lungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts an-

deres ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten

Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

(c) Wir erbringen unsere Leistungen unabhängig und eigenverantwortlich und

nicht als Ihr Mitarbeiter, Stellvertreter, Organ oder Gesellschafter. Sie haben

die alleinige Verantwortung für die im Zusammenhang mit unseren Leistun-

gen zu treffenden Geschäftsführungsentscheidungen sowie die Entscheidung 

darüber, inwieweit die Leistungen für Ihre Zwecke geeignet sind. Zu diesem
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Zweck werden Sie uns ausreichend qualifizierte Ansprechpartner für die er-

forderlichen Abstimmungen im Zusammenhang mit den von uns zu erbringen-

den Leistungen benennen. 

7. Besondere Regelungen für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben,

die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen

und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG

bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen. 

Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruf-

lich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann 

zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese über das BDO Glo-

bal Portal, per Post oder per Fax übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation, Virenschutz und Datensicherheit

(a) Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 der AAB. Ihnen ist 

darüber hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, 

nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen,

verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des

gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haf-

tung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbe-

reich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schä-

den. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzpro-

gramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

(b) Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich über Sicherheitsvorfälle (wie bei-

spielsweise Cyberattacken) zu unterrichten, bei denen nicht auszuschließen

ist, dass sich diese auch auf uns auswirken.

9. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-

schaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen

BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist 

die Marke des BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen („BDO Firm“). Zur

Auftragsdurchführung dürfen wir andere BDO Firms als Subunternehmer ein-

schalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns bereits jetzt diesen gegenüber

von unserer Verschwiegenheitspflicht.

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung 

auch für die Leistungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden

Sie gegen eine BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben

(einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Ser-

vices BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht 

für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln bezie-

hen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundes-

republik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-

gen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zu-

gunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können

sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB be-

rufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Konzern

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal 

oder andere Gesellschaften des BDO Konzerns beauftragen, entbinden Sie uns

diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der

Verschwiegenheitspflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente

Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und anderen Gesellschaften des BDO Konzerns

rechtlich unabhängig. Entsprechend übernehmen wir weder Verantwortung

für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen

eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder haften mit diesen gesamtschuld-

nerisch. 

11. Geldwäschegesetz, Sanktionen

Wir sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Aufspüren von Ge-

winnen aus schweren Straftaten (GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere 

Vertragspartner, Identifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher 

verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nach-

weise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im wei-

teren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren. Auf 

unsere Verpflichtungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen gemäß der 

einschlägigen Regelungen des GwG weisen wir ausdrücklich hin. Ferner wei-

sen wir darauf hin, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen u.a. auch im Hin-

blick auf einschlägige nationale bzw. internationale Sanktionen überprüfen. 

Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung durch fristlose Kündigung zu 

beenden, sofern wir im Rahmen der Sanktionsprüfungen feststellen, dass Sie 

und/oder etwaige Sie beherrschende Gesellschafter von einschlägigen Sank-

tionen betroffen sind. 

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönli-

chen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB be-

troffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken be-

kannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachli-

che Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers 

(z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards). 

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2)

der AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben,

Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmä-

ßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem

der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Um-

ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne

grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis

oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer

Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Ent-

stehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von 

der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Scha-

den auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Ge-

richtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-

sammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg,

(ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten er-

bracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ih-

ren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der Mandatsvereinbarung be-

darf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung 

oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-

weise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit

der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführba-

ren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten, 

von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht. 

Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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